
Landkreis Ravensburg 

Änderungssatzung zur 

Satzung

gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über die Rabattierung
von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr

Aufgrund von § 3 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) vom 19. Juni 1987 
(Gesetzblatt Seite 288), zuletzt geändert am 7. Mai 2020 (Gesetzblatt Seite 259) in ‘ 
Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 4 Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG) vom 8. Juni 1995 (Gesetzblatt Seite 417), 
zuletzt geändert am 24. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 426) hat der Kreistag des Landkreises 
Ravensburg in seiner Sitzung am 12. Januar 2023 folgende Änderungssatzung (Allgemeine 
Vorschrift) gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als Satzung 
beschlossen:

1. §1 Absatz 3 Anwendungsbereich wird wie folgt gefasst:

(1) Vom Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift ist der Schienenpersonennah
verkehr (SPNV) nach § 2 Absatz 5 Allgemeines Eisenbahngesetz, einschließlich 
Schienenersatzverkehren - mit Ausnahme des Landesweiten Jugendtickets - 
ausgenommen.

2. §5 wird um die Absätze 4 und 5 ergänzt:

Absatz 4:

Im bodo-Tarifgebiet ist zum 01. März 2023 das landesweite Jugendticket entsprechend 
der Vorgaben des Förderprogramms .Landesweites Jugendticket Baden-Württemberg' 
anzubieten. Die Dauer des Angebots richtet sich dabei nach der Frist des hierfür durch 
das Land Baden-Württemberg erteilten Förderbescheides.

Absatz 5:

1 Den Verkehrsunternehmen im Verbund steht ein Ausgleich der mit der Einführung des 
Landesweiten Jugendtickets gemäß §5 Absatz 4 verbundenen Mindereinnahmen zu. 
Die Ermittlung der Ausgleichshöhe für die verbundbezogenen Effekte erfolgt auf 
Verbundebene nach den Vorgaben der Durchführungsbestimmungen zur Berechnung 
des wirtschaftlichen Nachteils aus der Anwendung des landesweiten Jugendtickets 
gemäß der aktuell gültigen Förderrichtlinie des Landes. Der Preisanteil für 
verbundinterne Fahrten wird vom Verbund mitgeteilt und vom Land direkt an die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen ausgekehrt.

2 Die Mindereinnahmen und damit die Ausgleichshöhen für die einzelnen 
Verkehrsunternehmen ergeben sich aus der Logik des im Verbund gültigen



Einnahmeaufteilungsverfahren. Die Höhe des Ausgleichsbetrags ist dabei auf die nach 
dem Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg jeweils zur Verfügung gestellte 
Ausgleichssumme begrenzt.

3 Die Verkehrsunternehmen stellen sicher, dass alle erforderlichen Daten für die 
Beantragung und Auskehrung der Ausgleichsmittel dem Aufgabenträger und dem 
bodo-Verkehrsverbund zur Verfügung gestellt werden.

Diese Änderungssatzung tritt zum 12.01.2023 in Kraft.

Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für 
Baden-Württemberg (LKrO) oder aufgrund der LKrO beim Zustandekommen dieser Satzung 
ist nach § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Landkreis geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung oder der anderen Rechtsvorschriften des Landkreises 
Ravensburg verletzt worden sind.

Auch nach Ablauf der Jahresfrist kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
von jedermann gegenüber dem Landkreis geltend gemacht werden, wenn der Landrat dem 
Satzungsbeschluss nach § 41 LKrO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der

Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Landkreis Ravensburg unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ausgefertigt: Landratsamt Ravensburg, Ravensburg, den 12.01.2023

Harald Sievers 

Landrat
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